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Programmpunkte

• Konzept der Fach- und Spezialisierungspraktika PPS 4/5

• Anmeldephase der Fach- und Spezialisierungspraktika

• Organisation und Regelungen der Praktika im Masterstudium

• Fragen und Antworten



Konzept der Fach- und Spezialisierungspraktika PPS 4/5



Pädagogisch-Praktische Studien im Masterstudium (30 ECTS-AP)

PRAKTIKA ECTS

Praktikum im Unterrichtsfach A
Es findet an AHS/BMHS/MS

statt 

8 ECTS

Insgesamt 

20 ECTS

Praktikum

Praktikum im Unterrichtsfach B 

bzw. Spezialisierung
8 ECTS

Pädagogisches Praktikum im 

schulischen/außerschul. Bereich

Es findet, z. B., in unterschiedlichen 

Jugendzentren, auf dem Jugendamt oder in 

Service- und Beratungsstellen für 

Schüler*innen statt.

4 ECTS

Begleitlehrveranstaltungen bzw. Reflexionsseminar 6 ECTS

LV „Sprachliche Bildung im Kontext von Mehrsprachigkeit“ 2 ECTS
Insgesamt 4 ECTS

LV „Digitale Kompetenz“ 2 ECTS



Pädagogisch-Praktische Studien im Masterstudium - Voraussetzungen

Fach- und Spezialisierungspraktika PPS 4* Abgeschlossenes Bachelorstudium

Fachdidaktische Begleitung zu PPS 4* Abgeschlossenes Bachelorstudium

Pädagogisches Praktikum im 

schulischen/außerschulischen Bereich
---

Reflexion zum Pädagogischen Praktikum im 

schulischen/ außerschulischen Bereich 

Anerkennung des Pädagogischen Praktikums im 

schulischen/außerschulischen Bereich

*im UF Musikerziehung PPS 5



VERPFLICHTENDE ABSOLVIERUNG FOLGENDER BEGLEITLEHRVERANSTALTUNG

im gleichen Semester 

Die Lehrveranstaltung „Fachdidaktische Begleitung zu PPS 4*“ ist laut Curriculum nach 

Maßgabe des Angebots parallel zum PPS 4 zu absolvieren. 

Wichtig: Die Begleitlehrveranstaltung kann dabei dem Praktikum nicht vorgezogen werden! 

Die Fixplätze werden nach Überprüfung der Voraussetzungen konform zu den Reihungskriterien des 

geltenden Curriculums zugeteilt.

*im UF Musikerziehung PPS 5

Melden Sie sich selbstständig zu dieser Lehrveranstaltung an! 

Informationen zu Anmeldefristen & Co. entnehmen Sie bitte den CampusOnline-Systemen.



• Sie dienen der Vertiefung und Erweiterung der im Bachelorstudium erworbenen 

Kenntnisse, um die Reflexion über die eigene Entwicklung und das angestrebte 

Berufsziel zu ermöglichen. 

• Jedes Fach- und Spezialisierungspraktikum umfasst insgesamt 

200 Arbeitsstunden (= 8 ECTS-Anrechnungspunkte).

• Infos und Unterlagen finden Sie auf: 

https://www.phst.at/praxis/paedagogisch-praktische-studien/pps-sekundarstufe-ab/

unter Informationen zu den Praktika im Masterstudium. 

*im UF Musikerziehung PPS 5

Praktikum im UF A und im UF B bzw. in der Spezialisierung (PPS 4)*

https://www.phst.at/praxis/paedagogisch-praktische-studien/pps-sekundarstufe-ab/


Praktikum im UF A und im UF B bzw. in der Spezialisierung PPS 4*

Themen Stundenaufteilung (AHS/BMHS/MS)

Hospitationen 6 bis 14 h insgesamt 22

Arbeitsstunden Selbständiger Unterricht 8 bis 16 h 

Assistenz im Schulalltag (Nachmittagsbetreuung, Projekte, etc.) 25 bis 30 h insgesamt 45

Arbeitsstunden 
Besprechungen 15 bis 20 h 

Persönliche Vorbereitungs- und Reflexionstätigkeit inkl. Reflexionsbericht und 

Abschlusschat
60 h

insgesamt 133

Arbeitsstunden 

a) Erstellung und Präsentation eines Lernvideos (MS, AHS, BMHS) oder 

b) Planung und Umsetzung von mind. zwei E-Learning-Einheiten zum 

vereinbarten Thema (MS, BMHS) 
40 h

Theoretische Auseinandersetzung mit Spezialthemen wie Elternarbeit, 

Exkursionen, Lehrausgänge, … 

und Erstellung eines Präsentationsvideos (MS, BMHS)

und Erstellung eines multimedialen Forschungstagebuchs (AHS)

33 h

Summe 8 ECTS/ 200 Arbeitsstunden



• Verpflichtende Teilnahme an einem der Vorbesprechungstermine (abhängig vom gewählten Schultyp): 

→ Voraussetzung für den Start des Praktikums PPS 4 (PPS 5)!

• Erstellung und Einsatz des Lernvideos (MS, AHS, BMHS) oder Planung und Umsetzung von 

E-Learning Einheiten (MS, BMHS; mind. zwei Einheiten) über einen Teil des vereinbarten Themas und 

in Absprache mit der Praxislehrperson in einer der 8 bis 16 Unterrichtsstunden. 

• Die Reflexion erfolgt bei synchroner Einheit in der zweiten Semesterhälfte.

Details zu den Praktika und Selbststudienaufträgen (1/2)

651.PPSMA01   Masterpraktikum_Vorbesprechung_Mittelschule_BMHS

651.PPSMA01   PPS 4/5: Begleitung und Reflexion zum Selbststudium (AHS)



• Theoretische Auseinandersetzung mit Spezialthemen wie Elternarbeit, Exkursionen, 

Lehrausgängen, Wandertagen etc. (unter Berücksichtigung des Aspektes Diversität der jeweiligen 

Zielgruppe): 

– MS/BMHS: Sie erstellen dazu ein Video für den Abschlusschat.

– AHS: Sie erarbeiten dazu ein multimediales Forschungstagebuch.

• Verfassen eines verpflichtenden Reflexionsberichts: 

Orientieren Sie sich an den Vorgaben und Fragestellungen des „PPS_Leitfadens“!

Details zu den Praktika und Selbststudienaufträgen (2/2)



• Planung und Durchführung eines geschlossenen Themengebiets inklusive einer 

Informationsfeststellung als Reflexion (vgl. § 1 Abs. 2 LBVO)

• Erstellung einer realisierbaren Jahresplanung für das Unterrichtsfach in einer Klasse 

auf Basis des Lehrplans bzw. der Schwerpunktsetzung der Schule und Planung eines 

Leistungsbeurteilungskonzepts in Bezug auf die Gesamtbeurteilung im betreffenden 

Unterrichtsfach

• Ausbau methodisch-didaktischer Kompetenzen im Bereich des E-Learnings und 

mediengestützten Unterrichts und kritische Reflexion des Einsatzes digitaler Medien 

im schulischen Bereich

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für Ihr Masterpraktikum



• Ausbau der methodisch-didaktischen Kompetenzen für den Unterricht in einem 

heterogenen Klassengefüge unter besonderer Berücksichtigung der Diversität der 

Lernenden (Begabungen, Behinderungen, Gender, Interkulturalität, 

Leistungsdifferenzen, sprachliche Diversität etc.)

• Entwicklung eines fundierten pädagogisch-professionellen Selbstverständnisses 

durch Planen, Realisieren und Evaluieren des eigenen Unterrichts und durch Mitwirken 

im Schulalltag 

(Assistenz: 25 - 30 Stunden)

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für Ihr Masterpraktikum



Anmeldephase der 
Fach- und Spezialisierungspraktika PPS 4/5

Sommersemester 2026 



LV-Anmeldefristen

Anmeldung auf Praxisschulplätze für das SoSe 2026 02.02. bis 12.02.2026

Fixplatzzuteilung der Praxisschulplätze

(Fixplatzinfo per E-Mail)
ab 13.02.2026

ACHTUNG:

• Die Beurteilungen der Lehrveranstaltungen, die eine Voraussetzung für das jeweilige Fach- bzw. 

Spezialisierungspraktikum sind, müssen am 12.02.2025 im Online-System gültig gesetzt sein. 

Eine später eingetragene Beurteilung kann nicht mehr berücksichtigt werden.

• Eine Anmeldung nach dem 12.02.2026 ist nicht mehr möglich.

• Es gelten die gleichen Bedingungen für alle!

WICHTIG: Sie melden sich direkt auf einen Praxisschulplatz an!



LV-Anmeldung in CampusOnline
(PHSt Online & UGO)

UGOOption 2: Anmeldung für 

AHS

PHSt Online

Option 1: Anmeldung für 

MS/BMHS

LV-Nummer Titel

ENQ.01a01PH PPS 4: Englisch - Mittelschule

ENQ.01o01PH PPS 4: Englisch (BMHS)

ENQ.01o01UB PPS 4: Englisch (AHS)

PHSt Online

Doppelanmeldungen zum gleichen Fach- bzw. Spezialisierungspraktikum für zwei unterschiedliche 
Schultypen sind nicht zulässig!

Sollten Sie eine Doppelanmeldung vornehmen, werden Sie, nach Ende der Anmeldefirst, automatisch von 
jener LV abgemeldet, für die Sie sich zeitlich zuletzt angemeldet haben.

https://www.ph-online.ac.at/phst/pl/ui/$ctx/sa.gruppen_einteilung?clvnr=478263&corg=19146
https://www.ph-online.ac.at/phst/pl/ui/$ctx/sa.gruppen_einteilung?clvnr=478061&corg=19146
https://online.uni-graz.at/kfu_online/pl/ui/$ctx/sa.gruppen_einteilung?clvnr=894423&corg=23197


LV-Anmeldung in CampusOnline

Bitte bei dieser 

Rückmeldung die 

Anmeldung etwas 

später noch einmal 

probieren.



Organisation & Regelungen der 
Fach- und Spezialisierungspraktika im Masterstudium



Erste Kontaktaufnahme nach Fixplatzzuteilung an AHS/BMHS

• Es gibt an jeder AHS und BMHS eine*n Praktikumskoordinator*in (PKo), die*der als 

Kontaktperson für die Studierenden und Praxislehrpersonen fungiert und das Bindeglied 

zwischen Schule und dem ZePPS Graz darstellt.

• Ihr*e PKo bekommt vom ZePPS nach der Anmeldephase (Phase 2) Ihre 

E-Mailadresse und meldet sich bei Ihnen einige Tage vor dem 1. Praxistermin.

• Die PKos senden Ihnen die Kontaktdaten Ihrer Praxislehrpersonen und weitere 

Informationen zur Schule.

WICHTIG: Schreiben Sie erst mit Ihrer Praxislehrperson, 

wenn Sie die Kontaktdaten von Ihrer*Ihrem PKo erhalten haben!



• Ihr*e Praxislehrperson bekommt vom ZePPS nach der Anmeldephase Ihre 

E-Mailadresse und meldet sich bei Ihnen einige Tage vor dem 1. Praxistermin.

Erste Kontaktaufnahme nach Fixplatzzuteilung an MS



• Sie füllen Ihre persönlichen Daten digital im Formular zu Beginn des Praktikums gemeinsam mit 

Ihrer Praxislehrperson aus und übergeben dieses Ihrer Praxislehrperson (MS: zusätzlich auch das 

Terminplanformular). 

• AHS/BMHS: 

o PKo übermittelt nach Praktikumsabschluss die Absolvierungsbestätigung an das ZePPS Graz. 

Lassen Sie sich unbedingt eine Kopie zusenden. 

• MS:

o Sie übermitteln persönlich nach Praktikumsabschluss die Absolvierungsbestätigung und den 

Terminplan an das ZePPS Graz: praxisschulplatz_zepps@phst.at

• Die Beurteilung im Online-System erfolgt innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfrist durch das 

ZePPS Graz

Absolvierungsbestätigung

mailto:praxisschulplatz_zepps@phst.at


Regeln und Richtlinien für die Fach- und Spezialisierungspraktika 

Sie sind Gast an der Schule! Achten Sie daher auf höfliche Umgangsformen und 

Pünktlichkeit!

Beachten Sie, dass Sie auch als Studierende*r bereits Vorbild für die Schüler*innen 

sind.

Die Schule ist für die Qualität des Unterrichts den Schüler*innen und Eltern 

gegenüber verantwortlich. Bereiten Sie sich gewissenhaft auf den Unterricht vor 

(fachlich, didaktisch, methodisch)!



Datenschutz

Achten Sie darauf, dass Sie die seit dem 25. Mai 2018 in Kraft getretene EU-

Datenschutz-Grundverordnung einhalten (keine Veröffentlichung von Namen von 

Praxislehrpersonen, Schüler*innen, Schulen etc.)!



• Aufsichtspflicht (§ 51 Abs. 3 SchUG , § 44a Abs. 2 SchUG)

• Verschwiegenheitspflicht (§ 46 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979)

• keine Einsicht in Klassenbücher (laut § 77 Abs. 3 SchUG)

• Konferenzteilnahme (nur mit Zustimmung der Schulleitung)

Gesetzliche Rahmenbedingungen



Organisation & Regelungen des 
Pädagogischen Praktikums im Masterstudium



• Das Pädagogische Praktikum im schulischen/außerschulischen Bereich kann an 

Einrichtungen bzw. Institutionen mit einem ausgewiesenen pädagogisch 

nachhaltigen Konzept für die Altersgruppe der Primar- und Sekundarstufe 

absolviert werden. 

• NO GO: ausschließlich administrative Arbeiten.

• Grundsätzlich selbständige Akquirierung des Praktikumsplatzes durch die 

Studierenden (Kontaktaufnahme, Vereinbarung der Praktikumsinhalte und -abläufe, 

Dauer, Bestätigung etc.).

• Gesamtumfang: 100 Stunden 

(80 Stunden Praktikum, 20 Stunden für das Verfassen des Praktikumsberichtes) 

= 4 ECTS-Anrechnungspunkte.

Pädagogisches Praktikum im schulischen/außerschulischen Bereich 



• Der Praktikumsbericht und die Praktikumsbestätigung (gestempelt und 

firmenmäßig unterzeichnet) müssen zeitgleich bei den Anerkennungsstellen (Uni 

Graz oder PHSt) zur Anerkennung des Pädagogischen Praktikums eingereicht 

werden.

• Beim Einreichen für die Anerkennung darf die Absolvierung des Praktikums nicht 

länger als drei Jahre zurückliegen.

• Die Anmeldung zur LV „Reflexion zum Pädagogischen Praktikum“ kann erst nach 

Anerkennung des Pädagogischen Praktikums im schulischen/außerschulischen 

Bereich erfolgen.

• Infos und Unterlagen finden Sie unter PPS Sekundarstufe AB - Masterpraktika

Pädagogisches Praktikum im schulischen/außerschulischen Bereich 

https://www.phst.at/praxis/paedagogisch-praktische-studien/pps-sekundarstufe-ab/pps-master-sek-ab/


• Die Unterrichtstätigkeit im Rahmen der Induktionsphase (= 1. Dienstjahr) kann für die 

beiden Fach- und Spezialisierungspraktika PPS 4 (PPS 5) der Fächerkombination 

des Masterstudiums und das Pädagogische Praktikum im 

schulischen/außerschulischen Bereich  (Umfang: 20 ECTS-Anrechnungspunkte) 

anerkannt werden. 

• Die Absolvierung der fachdidaktischen Begleitlehrveranstaltungen und der Reflexion 

zum Pädagogischen Praktikum im schulischen/außerschulischen Bereich sind für die 

Studierenden verpflichtend. 

• Die Anerkennung erfolgt nach Vorlage des Zeugnisses der Induktionsphase 

(ausgestellt von der Bildungdirektion) über das Anerkennungsprozedere der 

jeweiligen Online-Systeme.

Anerkennung der Unterrichtstätigkeit im Rahmen 

der Induktionsphase 



Zentrum für Pädagogisch-Praktische Studien (ZePPS)

Sekundarstufe Allgemeinbildung am Standort Graz

E-Mail

MS & BMHS beratung_zepps@phst.at

AHS beratung_zepps@uni-graz.at

Homepage

MS & BMHS 
http://www.phst.at/praxis/paedagogisch-praktische-

studien/pps-sekundarstufe-ab/

AHS https://zepps.uni-graz.at/

mailto:beratung_zepps@phst.at
mailto:beratung_zepps@uni-graz.at
http://www.phst.at/praxis/paedagogisch-praktische-studien/pps-sekundarstufe-ab/
https://zepps.uni-graz.at/


Wir danken für Ihre 
Aufmerksamkeit 

und stehen nun für Fragen zur 
Verfügung.


